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Studienordnung
für den Weiterbildenden postgradualen

Zusatzstudiengang Europawissenschaften
(Masterstudiengang)

Präambel

Aufgrund von § 74 Abs. 1 und 4 des Berliner Hochschulge-
setzes (BerlHG) in der Fassung  vom 17. November 1999
(GVBl. S. 630), zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. Oktober
2001 (GVBl. S. 534) bzw. § 23 Abs. 1 und 4 Vorläufige Verfas-
sung der Humboldt-Universität zu Berlin (Amtliches Mittei-
lungsblatt der HUB Nr. 08/2002) und § 22 Abs. Nr. 1 der
Grundordnung der Technischen Universität Berlin (Amtli-
ches Mitteilungsblatt der TUB Nr. 2/2000), hat die Gemein-
same Kommission für den Weiterbildenden postgradualen
Zusatzstudiengang Europawissenschaften (Masterstudien-
gang) der Freien Universität Berlin, der Humboldt-Univer-
sität zu Berlin und der Technischen Universität Berlin am 22.
Januar 2003 folgende Ordnung erlassen:

§ 1
Definition des Weiterbildenden postgradualen Zusatzstu-

diengangs Europawissenschaften (Masterstudiengang)

Der Weiterbildende postgraduale Zusatzstudiengang Euro-
pawissenschaften (Masterstudiengang) ist ein interdiszi-
plinärer Studiengang der Freien Universität Berlin, der
Humboldt-Universität zu Berlin und der Technischen Uni-
versität Berlin. Die Universitäten nehmen ihre Aufgaben
durch die von ihnen eingesetzte Gemeinsame Kommission
wahr.

§ 2
Studienziel

Ziel des Studiengangs ist der Erwerb wissenschaftlicher und
praxisorientierter interdisziplinärer Kenntnisse über den
Stand der europäischen Integration sowie ihrer historischen,
kulturellen, rechtlichen, politischen, wirtschaftlichen und so-
zialen Voraussetzungen, Rahmenbedingungen und Entwick-
lungsperspektiven.

§ 3
Unterrichtssprache

Die Lehrveranstaltungen werden in der Regel in deutscher,
englischer oder französischer Sprache durchgeführt.

§ 4
Betreuung

Im Rahmen der verfügbaren Lehrkapazitäten bemüht sich
der Prüfungsausschuss, jedem/jeder Studierenden eine fach-
liche Betreuung anzubieten. Die Aufgabe des Betreuers/der
Betreuerin ist es, durch beratende Gespräche und regelmäßi-
gen Kontakt mit dem/der Studierenden sicherzustellen, dass
das Studium sinnvoll strukturiert wird und erfolgreich abge-
schlossen werden kann.

§ 5
Gliederung und Umfang des Studiums

(1) Das Studium gliedert sich in sieben Module des
Grundlagensemesters, das Modul der achtwöchigen Prakti-
schen Studienzeit in der vorlesungsfreien Zeit und zehn Mo-
dule des Vertiefungssemesters.

(2) Das Grundlagensemester besteht aus fünf Pflichtmodu-
len, zwei Wahlpflichtmodulen und einem Modul der Prakti-
schen Studienzeit. Das Vertiefungssemester besteht aus neun
Pflichtmodulen sowie dem Modul der Masterarbeit bzw. Ab-
schlussarbeit einschließlich ihrer mündlichen Verteidigung.

(3) Für alle Module werden insgesamt 60 Leistungspunkte
vergeben. Hiervon entfallen auf das Grundlagensemester 25
Leistungspunkte, auf das Vertiefungssemester 35 Leistungs-
punkte. 60 Leistungspunkte müssen für den erfolgreichen
Abschluss des Studiums erzielt werden.

§ 6
Studienstruktur

(1) Neben übergreifenden Veranstaltungen gliedert sich das
Studium in drei Themenblöcke:

1. „Die Europäische Union als Rechtsgemeinschaft“,

2. „Die Europäische Union als Politische Gemeinschaft“,

3. „Die Europäische Union als Wirtschaftsgemeinschaft“.

(2) Die Veranstaltungen im Rahmen des Themenblocks „Die
Europäische Union als Rechtsgemeinschaft“ dienen dem
Ziel, die Studierenden mit wesentlichen Aspekten der insti-
tutionellen Ordnung und den Politiken der Union, der Bezie-
hung zwischen dem europäischen Recht und den Rechtsord-
nungen der Mitgliedsstaaten sowie mit Rechtsproblemen
von grundsätzlicher Bedeutung vertraut zu machen.

(3) Die Veranstaltungen im Rahmen des Themenblocks "Die
Europäische Union als Politische Gemeinschaft" dienen dem
Ziel, die Studierenden mit wesentlichen Aspekten der politi-
schen Grundlagen der Europäischen Union, ihrer Entschei-
dungsstrukturen, Verfahren, Akteure und deren Handlungs-
instrumente vertraut zu machen.

(4) Die Veranstaltungen des Themenblocks "Die Europäische
Union als Wirtschaftsgemeinschaft" dienen dem Ziel, die
Studierenden mit wesentlichen Aspekten der wirtschaftli-
chen und sozialen Grundlagen der Europäischen Union, den
wechselseitigen wirtschaftlichen Abhängigkeiten innerhalb
der Union sowie ihrer wirtschaftlichen Beziehungen zu
Drittstaaten vertraut zu machen.

(5) In den Veranstaltungen zu den Themenblöcken sind de-
ren interdisziplinäre Bezüge zu berücksichtigen. 

(6) Zusätzliche Semesterveranstaltungen können vom Prü-
fungsausschuss vor Beginn des Semesters, Einzelveranstal-
tungen in angemessener Frist im voraus festgelegt werden.

§ 7
Studieninhalte im Grundlagensemester

(1) Das Lehrangebot des Grundlagensemesters gliedert sich
in fünf Pflichtmodule, zwei Wahlpflichtmodule sowie eine
Wahlveranstaltung. Lehrveranstaltungen werden grund-
sätzlich im Umfang von 2 SWS angeboten. 

(2) Die Pflichtmodule sind:

1. Historische und kulturelle Grundlagen der europäischen
Integration (1 Leistungspunkt),

2. eine Veranstaltung zum Themenblock "Die Europäische
Union als Rechtsgemeinschaft" (3 Leistungspunkte),

3. eine Veranstaltung zum Themenblock "Die Europäische
Union als Politische Gemeinschaft" (3 Leistungspunkte),

4. eine Veranstaltung zum Themenblock "Die Europäische
Union als Wirtschaftsgemeinschaft" (3 Leistungspunkte).

5. rechtliche, politische und wirtschaftliche Grundlagen der
europäischen Integration mit mündlicher Prüfung (6 Leis-
tungspunkte).



(4) Die beiden von den Studierenden zu wählenden Wahl-
pflichtmodule mit jeweils 3 Leistungspunkten müssen ver-
schiedenen Themenblöcken gemäß § 6 Abs. 1 zugeordnet
sein. Aus jedem Themenblock wird mindestens eine Lehr-
veranstaltung zur Auswahl angeboten. In Ausnahmefällen
können Lehrveranstaltungen aus dem Lehrangebot der be-
teiligten Universitäten gewählt werden, wenn diese sich ei-
nem der Themenblöcke des    § 6 Abs. 1 zuordnen lassen und
die verantwortliche Lehrkraft der jeweiligen Lehrveranstal-
tung sich bereit erklärt, eine gleichwertige studienbeglei-
tende Prüfungsleistung abzunehmen. Über die Zulässigkeit
solcher Ausnahmefälle entscheidet der Prüfungsauschuss.  

(3) Als Wahlveranstaltung können die Studierenden eine
Lehrveranstaltung aus dem sonstigen Lehrangebot der betei-
ligten Universitäten mit hinreichendem Bezug zum Studien-
gang wählen. Über die Frage des hinreichenden Bezugs der
Wahlveranstaltung entscheidet der Prüfungsausschuss auf
Antrag. 

§ 8
Praktische Studienzeit

(1) Die achtwöchige Praktische Studienzeit ist in der vorle-
sungsfreien Zeit zwischen dem Grundlagen- und dem Ver-
tiefungssemester zu absolvieren. Sie gliedert sich in einen
einwöchigen gemeinsamen Informationsbesuch bei europäi-
schen Einrichtungen und in eine siebenwöchige praktische
Tätigkeit.

(2) Die siebenwöchige praktische Tätigkeit ist in einer Ein-
richtung im In- oder Ausland zu absolvieren, deren Tätig-
keitsprofil einen deutlichen Bezug zu Handlungsfeldern der
Europäischen Union und zu den im Studiengang vermittel-
ten Kenntnissen aufweist und deren Größe und Arbeitsweise
eine sinnvolle Betreuung der Praktikanten/Praktikantinnen
erwarten lässt.

(3) Der Prüfungsausschuss ist bei der Vermittlung entspre-
chender Plätze für die Absolvierung der praktischen Tätig-
keit behilflich. Er entscheidet auch über die Eignung von
Plätzen, die nicht mit seiner Hilfe vermittelt worden sind.

(4) Über die Praktische Studienzeit ist ein Nachweis der be-
treuenden Einrichtung vorzulegen. Über die Erfahrungen
während der Praktischen Studienzeit hat der/die Studie-
rende einen Bericht zu fertigen, der dem Prüfungsausschuss
vorzulegen ist.

(5) Für die absolvierte, entsprechend nachgewiesene und
durch den Bericht nach Abs. 4 dokumentierte Praktische Stu-
dienzeit werden 3 Leistungspunkte vergeben.

§ 9
Studieninhalte im Vertiefungssemester

(1) Das Vertiefungssemester setzt sich aus neun Pflichtmodu-
len zusammen, die jeweils eineinhalb Tage dauern und
gleichmäßig die drei Themenblöcke des § 6 Abs. 1 abdecken.
In drei Pflichtmodulen sind studienbegleitende Prüfungslei-
stungen durch schriftliche Hausarbeiten/Essays zu erbrin-
gen (jeweils 3 Leistungspunkte), in den übrigen Pflichtmodu-
len sind studienbegleitende Prüfungsleistungen durch
mündliche Beiträge, insbesondere Impulsreferate zu erbrin-
gen (jeweils 1 Leistungspunkt). Über Einzelheiten entschei-
det die verantwortliche Lehrkraft des Moduls zu Beginn des
Semesters.

(2) Mit Beginn des Vertiefungssemesters entscheidet
der/die Studierende über den Schwerpunkt seines/ihres
Studiums, indem er/sie einen der Themenblöcke des § 6 Abs.
1 als Schwerpunkt wählt. 

(3) Zum Vertiefungssemester zählt auch die Masterar-
beit bzw. Abschlussarbeit, für die zusammen mit ihrer
mündlichen Verteidigung insgesamt 20 Leistungspunkte
vergeben werden. 

§ 10
In-Kraft-Treten

(1) Die Studienordnung für den Weiterbildenden postgra-
dualen Zusatzstudiengang Europawissenschaften (Master-
studiengang) tritt am Tag, nach dem sie in allen Mitteilungs-
blättern der beteiligten Universitäten veröffentlicht worden
ist, in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Vorläufige Studienordnung für den
Postgraduierten-Studiengang  "Europawissenschaften" vom
19. Mai 2000  (FU-Mitteilungen Nr. 26/2000; Amtliches Mit-
teilungsblatt der TUB Nr. 10/2000) außer Kraft.
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Muster-Studienverlaufsplan

Wintersemester

Eröffnungsvortrag zu einem aktuellen europapolitischen Thema

1. Historische und kulturelle Grundlagen der europäischen Integration
(gegebenenfalls auch auf zwei Veranstaltungen verteilt)

2. Rechtliche, politische und wirtschaftliche Grundlagen der europäischen Integration 
(z. B. zum institutionellen Gefüge der Europäischen Union)

3. Die Europäische Union als Rechtsgemeinschaft

4. Die Europäische Union als Politische Gemeinschaft

5. Die Europäische Union als Wirtschaftsgemeinschaft

6. Wahlpflichtveranstaltung (zu einem der Kernfächer, z. B. Europäisches Wirtschaftsrecht)

7. Wahlpflichtveranstaltung (zu einem anderen Kernfach, z. B. Europäische Bildungspolitik)

8. Wahlveranstaltung (an einer der drei beteiligten Universitäten, z. B. Außenbeziehungen der EU)

9. Zusatzveranstaltungen

Sommersemester

Eröffnungsvortrag eines "Praktikers" oder einer "Praktikerin" zu einem europäischen Thema

Drei Pflichtmodule zur "EU als Rechtsgemeinschaft" 

1. Die EU als Rechtsgemeinschaft, z. B. Union Citizenship, Fundamental Rights, and the Nature of Law in
the European Polity

2. Die EU als Rechtsgemeinschaft, z. B. Staat und Wirtschaft im Gemeinschaftsrecht

3. Die EU als Rechtsgemeinschaft, z.B. Die Außenpolitik der EU – am Beispiel des westlichen Balkans

Drei Pflichtmodule zur "EU als politischer Gemeinschaft"

4. Die EU als Politische Gemeinschaft, z. B. Constitutionalising Europe as a polity

5. Die EU als Politische Gemeinschaft, z. B. Koordinierungsmechanismen in Deutschland und Europa

6. Die EU als Politische Gemeinschaft, z. B. Die Erweiterung der Europäischen Union

Drei Pflichtmodule zur "EU als Wirtschaftsgemeinschaft"

7. Die EU als Wirtschaftsgemeinschaft, z. B. Perspektiven für die Finanzierung der Osterweiterung

8. Die EU als Wirtschaftsgemeinschaft, z. B. Die Wirtschafts- und Währungsunion in der Praxis 
der Europäischen Union

9. Die EU als Wirtschaftsgemeinschaft, z. B. Europäische Binnenmarktstrategie und Preisrecht

10. Weitere Zusatzveranstaltungen, z. B. Perspektiven für den europäischen Verfassungsprozess

Anlage



Prüfungsordnung 
für den Weiterbildenden postgradualen

Zusatzstudiengang Europawissenschaften
(Masterstudiengang)

Präambel

Aufgrund von § 74 Abs. 1 und 4 des Berliner Hochschulge-
setzes (BerlHG) in der Fassung  vom 17. November 1999
(GVBl. S. 630), zuletzt geändert durch Gesetz vom 8. Oktober
2001 (GVBl. S. 534) bzw. § 23 Abs. 1 und 4 Vorläufige Verfas-
sung der Humboldt-Universität zu Berlin (Amtliches Mittei-
lungsblatt der HUB Nr. 08/2002) und § 22 Abs. 1 Nr. 1
Grundordnung der Technischen Universität Berlin (Amtli-
ches Mitteilungsblatt der TUB Nr. 2/2000), hat die Gemein-
same Kommission für den Weiterbildenden postgradualen
Zusatzstudiengang Europawissenschaften (Masterstudien-
gang) der Freien Universität Berlin, der Humboldt-Univer-
sität zu Berlin und der Technischen Universität Berlin am 22.
Januar 2003 folgende Ordnung erlassen:*) 

§ 1
Geltungsbereich, Regelstudienzeit

(1) Diese Prüfungsordnung regelt Anforderungen und Ver-
fahren der studienbegleitenden Prüfungsleistungen sowie
der Masterarbeit bzw. Abschlussarbeit und ihrer mündli-
chen Verteidigung im Weiterbildenden postgradualen Zu-
satzstudiengang Europawissenschaften (Masterstudien-
gang). 

(2) Die Regelstudienzeit beträgt 2 Semester.

§ 2
Prüfungssprache

Die Prüfungen können in deutscher, englischer oder franzö-
sischer Sprache durchgeführt werden. Dabei ist Einverneh-
men zwischen Prüfer/Prüferin und Prüfungskandidaten/
Prüfungskandidatinnen herzustellen. Über die Zulassung ei-
ner anderen Prüfungssprache entscheidet der Prüfungsaus-
schuss.

§ 3
Prüfungsausschuss

(1) Für die Organisation und die ordnungsgemäße Abwick-
lung der Prüfungen sowie zur Wahrnehmung der durch
diese Prüfungsordnung zugewiesenen Aufgaben wird von
der Gemeinsamen Kommission ein Prüfungsausschuss ein-
gerichtet.

(2) Zu Mitgliedern des Prüfungsausschusses werden von der
Gemeinsamen Kommission bestellt:

1. aus den beteiligten Universitäten jeweils ein Hochschul-
lehrer/eine Hochschullehrerin, der/die an der Durch-
führung des Weiterbildenden postgradualen Zusatzstu-
diengangs Europawissenschaften (Masterstudiengang)
beteiligt ist,

2. ein Akademischer Mitarbeiter/eine Akademische Mitar-
beiterin aus einer der beteiligten Universitäten, der/die an
der Durchführung des Weiterbildenden postgradualen
Zusatzstudiengangs Europawissenschaften (Masterstu-
diengang) beteiligt ist,

3. eine Studentin/ein Student des Weiterbildenden postgra-
dualen Zusatzstudiengangs Europawissenschaften (Ma-
sterstudiengang); § 32 Abs. 2 BerlHG bleibt unberührt.

(3) Der Prüfungsausschuss bestellt aus der Mitte der dem
Prüfungsausschuss angehörenden Hochschullehrer/Hoch-
schullehrerinnen einen Vorsitzenden/eine Vorsitzende so-
wie einen stellvertretenden Vorsitzenden/eine stellvertre-
tende Vorsitzende.

(4)Für jedes Mitglied wird von der Gemeinsamen Kommis-
sion ein Stellvertreter/eine Stellvertreterin bestellt. Die
Amtszeit der Mitglieder des Prüfungsausschusses beträgt
zwei Jahre, des studentischen Mitglieds ein Jahr.

(5) Der Prüfungsausschuss kann seine Aufgaben allgemein
oder im Einzelfall auf den Vorsitzenden/die Vorsitzende
übertragen. Die Befugnis des Prüfungsausschusses, eigene
Entscheidungen zu treffen, bleibt unberührt. Über Einwän-
de gegen Entscheidungen des Vorsitzenden/der Vorsitzen-
den entscheidet der Prüfungsausschuss. Kann der Prüfungs-
ausschuss im Falle dringender Entscheidungen nicht recht-
zeitig einberufen werden, entscheidet der Vorsitzende/die
Vorsitzende durch Eilentscheidung. Der/die Vorsitzende ist
verpflichtet, den Prüfungsausschuss über die von ihn getrof-
fenen Eilentscheidungen zu unterrichten.

(6) Der Prüfungsausschuss berichtet der Gemeinsamen Kom-
mission regelmäßig über die Entwicklung der Prüfungen.

(7) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht,
während der Prüfungen anwesend zu sein und sich umfas-
send über die Einhaltung dieser Prüfungsordnung zu infor-
mieren. Mündliche Prüfungen finden universitätsöffentlich
statt, es sei denn, ein Prüfling widerspricht. 

§ 4
Prüfer/Prüferinnen

Prüfungen werden von der jeweils verantwortlichen Lehr-
kraft als Prüfer/ Prüferin, abgenommen. Die Masterarbeit
bzw. Abschlussarbeit, ihre mündliche Verteidigung und die
studienbegleitende Prüfungsleistung im Rahmen  des
Pflichtmoduls rechtliche, politische und wirtschaftliche
Grundlagen der europäischen Integration (§ 7 Abs. 2 Nr. 5
Studienordnung) werden von zwei Prüfern/Prüferinnen be-
wertet. Mündliche Einzelprüfungen können von einem Prü-
fer/einer Prüferin im Beisein eines sachkundigen Beisit-
zers/einer sachkundigen Beisitzerin bewertet werden.

§ 5
Pflicht zur Verschwiegenheit

Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und die
Prüfer/Prüferinnen sind zur Verschwiegenheit über alle ih-
nen in dieser Eigenschaft bekannt gewordenen Angelegen-
heiten verpflichtet. 

§ 6
Prüfungstermine

Die Prüfungstermine für studienbegleitende Prüfungen so-
wie für die mündliche Verteidigung der Masterarbeit bzw.
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Abschlussarbeit einschließlich der Wiederholungstermine
werden vom Prüfungsausschuss für jedes Studienjahr recht-
zeitig festgelegt und von der jeweils verantwortlichen Lehr-
kraft bekannt gegeben. 

§ 7
Einsicht in die Prüfungsakten

Den Studierenden wird auf Antrag von dem/der Vorsitzen-
den des Prüfungsausschusses Einsicht in die Prüfungsakten
bis zu einem Jahr nach Abschluss des Prüfungsverfahrens
gewährt. Auf die Vorschriften des Gegenvorstellungsver-
fahrens wird verwiesen.

§ 8
Prüfungsleistungen bei körperlichen Beeinträchtigungen 

und Behinderungen

Macht ein Kandidat/eine Kandidatin durch ein ärztliches
Zeugnis glaubhaft, dass er/sie wegen länger andauernder
oder ständiger körperlicher Beeinträchtigungen  oder Behin-
derungen nicht in der Lage ist, die Prüfung ganz oder teil-
weise in der vorgesehenen Form abzulegen, hat der/die Vor-
sitzende des Prüfungsausschusses dem Kandidaten/der
Kandidatin zu gestatten, gleichwertige Prüfungsleistungen
in einer anderen Form oder durch eine verlängerte Prü-
fungszeit zu erbringen. § 16 Sätze 3 und 4 Hochschulrah-
mengesetz (HRG) finden Anwendung.

§ 9
Wiederholung von studienbegleitenden

Prüfungsleistungen

Ist eine studienbegleitende Prüfungsleistung oder die Ma-
ster- bzw. die Abschlussarbeit einschließlich ihrer mündli-
chen Verteidigung mit der Note "fail/nicht bestanden (4,1-
5,0)" bewertet worden, besteht die Möglichkeit einer einmali-
gen Wiederholung der jeweils betroffenen Leistung. Der
Prüfungsauschuss legt den Termin der Wiederholungsprü-
fung in angemesser Zeit fest.

§ 10
Prüfungsumfang und Prüfungsformen

(1) Die Prüfungsleistungen erfolgen in Form von studienbe-
gleitenden Prüfungen sowie der Masterarbeit bzw. Ab-
schlussarbeit und ihrer mündlichen Verteidigung.

(2) Die studienbegleitenden Prüfungen werden in den Mo-
dulen festgelegt und beschrieben. Studienbegleitende Prü-
fungsleistungen sind Hausarbeiten/Essays, Referate, Klau-
suren oder mündliche Prüfungen.

(3) In den Pflichtmodulen gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 2 bis 4 der
Studienordnung werden studienbegleitende Prüfungen
durch Hausarbeiten/Essays und durch mündliche Referate
erbracht, in dem Pflichtmodul gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 1 insbe-
sondere durch mündliche Impulsreferate. Das Modul gemäß
§ 7 Abs. 2 Nr. 5 wird mit einer mündlichen Prüfung abge-
schlossen.

(4) Gegenstand der mündlichen Prüfung gemäß Abs. 3 Satz 2
sind die Grundkenntnisse über den Stand der europäischen
Integration insbesondere ihrer rechtlichen, politischen und
wirtschaftlichen Voraussetzungen, Rahmenbedingungen
und Entwicklungsperspektiven. Der Umfang der Grund-

kenntnisse ergibt sich in erster Linie aus dem Inhalt der Ver-
anstaltungen des Grundlagensemesters. 

(5) Die Dauer der mündlichen Prüfung gemäß Abs. 3 Satz 2
beträgt etwa 30 Minuten. Neben der Einzelprüfung ist auch
die Gruppenprüfung mit bis zu vier Prüfungskandidaten
zulässig. Die Prüfungszeit kann angemessen gekürzt wer-
den.

(6) Studienbegleitende Prüfungsleistungen in den Wahl-
pflichtmodulen gemäß § 7 Abs. 6 der Studienordnung kön-
nen außer durch Hausarbeiten/Essays und mündliche Refe-
rate auch durch Klausuren erbracht werden.

(7) Der erfolgreiche Abschluss von studienbegleitenden Prü-
fungen setzt eine regelmäßige Teilnahme voraus. Diese ist
gegeben, wenn der/die Studierende nicht mehr als 10 v.H.
der Lehrveranstaltungen ohne triftige Gründe abwesend
war. Über die Anerkennung der Gründe entscheidet die ver-
antwortliche Lehrkraft.

(8) In den Pflichtmodulen gemäß § 9 Abs. 1 der Studienord-
nung sind in drei Pflichtmodulen studienbegleitende Prü-
fungsleistungen durch schriftliche Hausarbeiten/Essays zu
erbringen, in den übrigen Pflichtmodulen sind studienbe-
gleitende Prüfungsleistungen durch mündliche Beiträge, ins-
besondere Impulsreferate zu erbringen. Über Einzelheiten
entscheidet die verantwortliche Lehrkraft zu Beginn der Se-
mesters.

§ 11
Leistungspunkte und Benotung von Prüfungsleistungen

(1) Studien- und Prüfungsleistungen werden im Rahmen ei-
nes Leistungspunktesystems  nachgewiesen und benotet. Die
Zahl der Leistungspunkte für ein Modul kennzeichnet den
Arbeitsaufwand, der in der Regel notwendig ist, um die je-
weiligen Anforderungen zu erfüllen. Er umfasst neben der
regelmäßigen Teilnahme an Lehrveranstaltungen, die zu
dem Modul gehören, auch die gesamte Vor- und Nachberei-
tung des Lehrstoffs, die Vor- und Ausarbeitung von eigenen
Beiträgen sowie die Vorbereitung und Teilnahme an Lei-
stungskontrollen.

(2) Zur Benotung von Prüfungsleistungen sind fol-
gende Noten zu verwenden:

A 1,0 – 1,5 excellent hervorragend 
B 1,6 – 2,0 very good sehr gut
C 2,1 – 3,0 good gut
D 3,1 – 3,5 satisfactory befriedigend
E 3,6 – 4,0 sufficient ausreichend
F 4,1 – 5,0 fail nicht bestanden

(3) Werden Prüfungsleistungen von mehreren Prüfungsbe-
rechtigten bewertet, bildet sich die Note aus dem arithmeti-
schen Mittel der Bewertungen.

§ 12
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als "fail/nicht bestanden (4,1 –
5,0)" bewertet, wenn der Kandidat/die Kandidatin ohne trif-
tige Gründe zu einem Prüfungstermin nicht erscheint oder
nach Beginn der Prüfung zurücktritt. Dasselbe gilt, wenn
eine Hausarbeit im Rahmen einer studienbegleitenden Prü-
fungsleistung oder die Masterarbeit bzw. Abschlussarbeit
ohne triftige Gründe nicht innerhalb der vorgegebenen Bear-
beitungszeit vorgelegt wird.
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(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend ge-
machten Gründe müssen dem Prüfungsausschuss, im Falle
einer Leistung im Rahmen einer studienbegleitenden Prü-
fungsleistung der verantwortlichen Lehrkraft der jeweiligen
Lehrveranstaltung, unverzüglich angezeigt und glaubhaft
gemacht werden. Bei Krankheit des Kandidaten/der Kandi-
datin ist ein ärztliches Attest vorzulegen. Über die Anerken-
nung der Gründe entscheidet der Prüfungsausschuss. Wer-
den die Gründe anerkannt, so wird ein neuer Prüfungster-
min anberaumt oder eine neue Bearbeitungszeit eingeräumt.

(3) Versucht ein Kandidat/eine Kandidatin, das Ergebnis ei-
ner Prüfungsleistung durch Täuschung oder Benutzung
nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die Prü-
fungsleistung als mit "fail/nicht bestanden (4,1 – 5,0)" bewer-
tet. Diese Entscheidung trifft der/die zuständige
Prüfer/Prüferin oder treffen die zuständigen Prüfer/Prüfe-
rinnen.

(4) Ein Kandidat/eine Kandidatin, der/die den Ablauf einer
Prüfung stört, kann vom zuständigen Prüfer/der zuständi-
gen Prüferin von der Prüfung ausgeschlossen werden. Der
Ausschluss hat zur Folge, dass die Prüfungsleistung des aus-
geschlossenen Kandidaten/der ausgeschlossenen Kandida-
tin als "fail/nicht bestanden (4,1 – 5,0)" gilt.

§ 13
Abschluss des Studiums

(1) Der Abschluss des Studiums besteht aus einer schriftli-
chen Masterarbeit bzw. einer schriftlichen Abschlussarbeit
und ihrer mündlichen Verteidigung. Für die Masterarbeit
bzw. Abschlussarbeit werden 14 Leistungspunkte, für deren
mündliche Verteidigung 6 Leistungspunkte vergeben.

(2) Die Dauer der mündlichen Verteidigung beträgt etwa 30
Minuten. Dabei ist neben der Einzelprüfung auch eine Grup-
penprüfung mit bis zu vier Prüfungskandidaten zulässig.
Die Prüfungszeit kann angemessen verkürzt werden.

(3) Gegenstand der mündlichen Verteidigung sind neben De-
tailkenntnissen zum Thema der Masterarbeit bzw. der Ab-
schlussarbeit vertiefte Kenntnisse über den Stand der eu-
ropäischen Integration sowie ihrer historischen, kulturellen,
rechtlichen, politischen, wirtschaftlichen und sozialen Vor-
aussetzungen, Rahmenbedingungen und Entwicklungsper-
spektiven unter besonderer Berücksichtigung des nach § 9
Abs. 2 der Studienordnung gewählten Schwerpunkts des
Studiums. 

§ 14
Zulassung zur Masterarbeit bzw. Abschlussarbeit

(1) Zur Masterarbeit wird zugelassen, wer

1. alle studienbegleitenden Prüfungsleistungen, jeweils min-
destens mit "sufficient/ ausreichend (3,6 – 4,0)" bewertet,
erbracht hat, 

2. die praktische Studienzeit gemäß § 8 Abs. 4 der Studien-
ordnung nachweist und

3. einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss
nachweist.

(2) Studierende ohne ersten berufsqualifizierenden Studien-
abschluss schreiben bei Erfüllung der sonstigen Zugangsvor-
aussetzungen an Stelle der Masterarbeit eine Abschlussar-
beit.

§ 15
Masterarbeit bzw. Abschlussarbeit

(1) Das Thema der Masterarbeit bzw. Abschlussarbeit ist von
dem/der Studierenden in Absprache mit dem Prüfer/der
Prüferin bis zum 30. Juni zu wählen und muss dem gemäß
§ 9 Abs. 2 der Studienordnung gewählten Schwerpunkt zu-
geordnet werden können. 
(2) Die Prüfer/Prüferinnen teilen das gewählte Thema der
Masterarbeit bzw. Abschlussarbeit dem Prüfungsausschuss
mit. Mit der Ausgabe des Themas durch den Prüfungsaus-
schuss beginnt die Bearbeitungszeit. Die Bearbeitungszeit
beträgt zwei Monate. Die Masterarbeit bzw. Abschlussarbeit
soll einen Umfang von 50 Seiten nicht überschreiten.

(3) Die Masterarbeit bzw. Abschlussarbeit wird von zwei
Prüfern/Prüferinnen bewertet. Ihre Note wird aus dem
arithmetischen Mittel der beiden Benotungen gebildet. Wei-
chen die Bewertungen um mehr als eine Note voneinander
ab oder wird von einem der Prüfer/von einer der Prüferin-
nen die Note "fail/nicht bestanden (4,1 – 5,0)" vergeben, so
wird durch den Prüfungsausschuss ein dritter Prüfer /eine
dritte Prüferin bestellt. Die Drittbewertung soll binnen eines
Monats erfolgen. Aus den dann vorliegenden drei Noten
wird zur Berechnung der dann endgültigen Note wiederum
das arithmetische Mittel gebildet. Wird die Masterarbeit
bzw. Abschlussarbeit von zwei Prüfern/Prüferinnen als
"sufficient/ausreichend (3,6 – 4,0)" bewertet und von einem
Prüfer/einer Prüferin als "fail/nicht bestanden (4,1 – 5,0)", so
ist die endgültige Note "sufficient/ausreichend (3,6 – 4,0)".

(4) Die Masterarbeit bzw. Abschlussarbeit ist fristgemäß
beim Prüfungsausschuss abzuliefern; der Abgabezeitpunkt
ist aktenkundig zu machen. Bei der Abgabe hat der Stu-
dent/die Studentin schriftlich zu versichern, dass er/sie
seine/ihre Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als
die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet hat.

(5) Die Masterarbeit bzw. Abschlussarbeit einschließlich  ih-
rer mündlichen Verteidigung kann bei einer Bewertung, die
schlechter als "sufficient/ausreichend (3,6 – 4,0)" ist, nur ein-
mal, und zwar mit einem neuen Thema, wiederholt werden.

§ 16
Gesamtergebnis

(1) Das Studium ist erfolgreich abgeschlossen, wenn alle stu-
dienbegleitenden Prüfungsleistungen und die Masterarbeit
bzw. Abschlussarbeit einschließlich ihrer mündlichenVertei-
digung mit der Note "sufficient/ausreichend (3,6 – 4,0)" oder
besser bewertet worden sind.

(2) Die Gesamtnote des Studienabschlusses ergibt sich, nach
Leistungspunkten gewichtet, aus den im Studium erworbe-
nen Noten einschließlich der Note der Masterarbeit bzw. Ab-
schlussarbeit und ihrer mündlichen Verteidigung gemäß der
Tabelle in § 11 Abs. 2.

§ 17
Zeugnis, Urkunde, Zertifikate, Nachweise und

Bescheinigungen

(1) Teilnehmern oder Teilnehmerinnen wird über den erfolg-
reichen Studienabschluss des Weiterbildenden postgradua-
len Zusatzstudiengangs Europawissenschaften (Masterstu-
diengang) unverzüglich ein Abschlusszeugnis gemäß An-
lage 1 bzw. Anlage 2 ausgestellt. 
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(2) Aufgrund des Abschlusszeugnisses wird Studierenden
mit einem ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss
eine Urkunde über die Verleihung des Hochschulgrades
"Master of European Studies" (abgekürzt "M.E.S.") gemäß
Anlage 3 ausgestellt. Studierende ohne einen ersten berufs-
qualifizierenden Hochschulabschluss erhalten aufgrund des
Abschlusszeugnisses ein Zertifikat gemäß Anlage 4. 

(3) Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die einzelne Module
des Weiterbildenden postgradualen Zusatzstudiengangs Eu-
ropawissenschaften (Masterstudiengang) absolviert und die
dazugehörigen Prüfungen erfolgreich abgelegt haben, kön-
nen sich dafür einen Nachweis  ausstellen lassen. 

(4) Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die nur einzelne Lehr-
veranstaltungen des Weiterbildenden postgradualen Zusatz-
studiengangs Europawissenschaften (Masterstudiengang)
absolviert und keine Prüfung abgelegt haben, können sich
dies  bescheinigen lassen. 

§ 18
Ungültigkeit der Prüfung

Hat ein Kandidat/eine Kandidatin in einer Prüfung
getäuscht und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung
des Zeugnisses und der Urkunde bekannt, so kann der Prü-
fungsausschuss die Prüfungsnoten für diejenigen Leistun-
gen, bei deren Erbringung der Kandidat/die Kandidatin
getäuscht hat, berichtigen und die Prüfung ganz oder teil-
weise für nicht bestanden erklären.

§ 19
In-Kraft-Treten und Übergangsregelung

(1) Die Prüfungsordnung für den Weiterbildenden postgra-
dualen  Zusatzstudiengang Europawissenschaften (Master-
studiengang) tritt am Tag, nach dem sie in allen Mitteilungs-
blättern der beteiligten Universitäten veröffentlicht worden
ist, in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Vorläufige Prüfungsordnung für den
Postgraduierten-Studiengang  "Europawissenschaften" vom
19. Mai 2000  (FU-Mitteilungen Nr. 26/200; Amtliches Mittei-
lungsblatt der TUB Nr. 10/2000) außer Kraft.
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Anlage 1

Gemeinsame Kommission für denWeiterbildenden postgradualen Zusatzstudiengang
„Europawissenschaften“ (Masterstudiengang)

A B S C H L U S S Z E U G N I S
Frau/Herr

geboren am:                                                      in:

Studienjahr 

hat die Abschlussprüfung nach der Prüfungsordnung für das Weiterbildende Zusatzstudium
„Europawissenschaften“ vom 29. Januar 2003 (FU-Mitteilungen Nr. 00/2003)

mit der Gesamtnote

...........................................................
bestanden.

Die einzelnen Prüfungsleistungen wurden wie folgt bewertet:

Masterarbeit 

Thema: Note: 1. Prüfer/in:
2. Prüfer/in:
3. Prüfer/in:

Mündliche Verteidigung Note: 1. Prüfer/in:
2. Prüfer/in:

Studienbegleitende Prüfungsleistungen im Grundlagensemester (WS ...........)

„Die Europäische Union als Rechtsgemeinschaft“ Note: Prüfer/in:

„Die Europäische Union als Politische Gemeinschaft“ Note: Prüfer/in:

„Die Europäische Union als Wirtschaftsgemeinschaft“ Note: Prüfer/in:

„Rechtliche, politische und wirtschaftliche Grundlagen Note: 1. Prüfer/in:
der europäischen Integration mit mündlicher Prüfung“ Note: 2. Prüfer/in:

Wahlpflichtveranstaltung Note: Prüfer/in:

Wahlpflichtveranstaltung Note: Prüfer/in:

Praktische Studienzeit: 

Studienbegleitende Prüfungsleistungen im Vertiefungssemester (SS ..........)

„Die Europäische Union als Rechtsgemeinschaft“ Note: Prüfer/in:

„Die Europäische Union als Politische Gemeinschaft“ Note: Prüfer/in:

„Die Europäische Union als Wirtschaftsgemeinschaft“ Note: Prüfer/in:

Die/Der Vorsitzende des PrüfungsausschussesBerlin, den .............................

Freie Universität Berlin
Humboldt-Universität zu Berlin

Technische Universität Berlin

(Stempel der drei Berliner Universitäten)
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Anlage 2

Gemeinsame Kommission für denWeiterbildenden postgradualen Zusatzstudiengang
„Europawissenschaften“ (Masterstudiengang)

A B S C H L U S S Z E U G N I S
Frau/Herr

geboren am:                                                      in:

Studienjahr 

hat die Abschlussprüfung nach der Prüfungsordnung für das Weiterbildende Zusatzstudium 
„Europawissenschaften“ vom 29. Januar 2003 (FU-Mitteilungen Nr. 00/2003)

mit der Gesamtnote

...........................................................
bestanden.

Die einzelnen Prüfungsleistungen wurden wie folgt bewertet:

Abschlussarbeit 

Thema: Note: 1. Prüfer/in:
2. Prüfer/in:
3. Prüfer/in:

Mündliche Verteidigung Note: 1. Prüfer/in:
2. Prüfer/in:

Studienbegleitende Prüfungsleistungen im Grundlagensemester (WS ...........)

„Die Europäische Union als Rechtsgemeinschaft“ Note: Prüfer/in:

„Die Europäische Union als Politische Gemeinschaft“ Note: Prüfer/in:

„Die Europäische Union als Wirtschaftsgemeinschaft“ Note: Prüfer/in:

„Rechtliche, politische und wirtschaftliche Grundlagen Note: 1. Prüfer/in:
der europäischen Integration mit mündlicher Prüfung“ Note: 2. Prüfer/in:

Wahlpflichtveranstaltung Note: Prüfer/in:

Wahlpflichtveranstaltung Note: Prüfer/in:

Praktische Studienzeit: 

Studienbegleitende Prüfungsleistungen im Vertiefungssemester (SS ..........)

„Die Europäische Union als Rechtsgemeinschaft“ Note: Prüfer/in:

„Die Europäische Union als Politische Gemeinschaft“ Note: Prüfer/in:

„Die Europäische Union als Wirtschaftsgemeinschaft“ Note: Prüfer/in:

Berlin, den .............................

Freie Universität Berlin
Humboldt-Universität zu Berlin

Technische Universität Berlin

(Stempel der drei Berliner Universitäten)

Die/Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses
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Anlage 3

Die Gemeinsame Kommission
für den Weiterbildenden postgradualen Zusatzstudiengang

„Europawissenschaften“ (Masterstudiengang)

verleiht

Frau /Herrn

geboren am:                                             in: 

den Grad

Master of European Studies (M.E.S.)

Die Prüfung wurde nach der Prüfungsordnung für den Weiterbildenden postgradualen Zu-
satzstudiengang „Europawissenschaften“ (Masterstudiengang) vom 29. Januar 2003 (FU-
Mitteilungen Nr. 00/2003) mit der Gesamtnote

bestanden.

Berlin, den ........................................

Freie Universität Berlin
Humboldt-Universität zu Berlin

Technische Universität Berlin

(Stempel der drei Berliner Universitäten)

Die/Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses
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Anlage 4

Die Gemeinsame Kommission
für den Weiterbildenden postgradualen Zusatzstudiengang "Europawissen-

schaften" (Masterstudiengang)

stellt

Frau / Herrn

geboren am:                                             in: 

das

Zertifikat
„Europawissenschaften“

aus.

Die Prüfung wurde nach der Prüfungsordnung für das Weiterbildende Zusatzstudium "Eu-
ropawissenschaften" vom 29. Januar 2003 (FU-Mitteilungen Nr. 00/2003)

mit der Gesamtnote

bestanden.

Berlin, den ........................................

Freie Universität Berlin
Humboldt-Universität zu Berlin

Technische Universität Berlin

(Stempel der drei Berliner Universitäten)

Die/Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses


